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Stellenplan 2026; Stellungnahme des Personalrates

 
Sachverhalt:
 
Auf die beiliegende Stellungnahme des Personalrates vom 09.04.2026 wird verwiesen.

Die Verwaltung begrüßt grundsätzlich den Vorschlag zur Aufhebung der Beförderungsrichtlinien

(siehe Anlage). Diese sind in Zeiten entstanden, als die Stadt Siegburg in der Haushaltssicherung

war und es auch seitens der Kommunalaufsicht entsprechende Weisungen gab. 2013 erfolgte

dann eine Modifizierung, es bestehen für mögliche Beförderungen seitdem aber gegenüber den

gesetzlichen Anforderungen verlängerte Wartezeiten. In Hinblick auf die wachsende

Konkurrenzsituation auf dem Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel) können diese Richtlinien ein

Wettbewerbsnachteil sein. Derzeit sind konkret fünf Beamte von den verlängerten Wartezeiten

betroffen. 

Eine sofortige Aufhebung und Realisierung dieser Beförderungen hätte für 2026 einen

Mehraufwand von ca. 15.000 € zur Folge, für 2027 (ca. 6 Monate) ebenfalls einen Mehraufwand

von 25.000 €. Für die Folgejahre sind diese Beförderungen bereits eingeplant. Allerdings sind die

Auswirkungen auf die Pensionsrückstellungen nicht im Haushalt 2026 berücksichtigt, es ist von

einer zusätzlichen Zuführung von bis zu 250.000€ auszugehen. 

Insofern wird aus Sicht der Verwaltung vorgeschlagen, die Aufhebung der Richtlinien zum

01.01.2027 zu beschließen, so dass diese noch keine Auswirkungen auf die Haushaltsplanung

2026 hat. Die fünf Beförderungen können dann unmittelbar nach Inkrafttreten des Haushaltes 2027

und damit in der Regel noch früher als unter Berücksichtigung der Wartezeiten nach den aktuellen

Beförderungsrichtlinien erfolgen. Somit hätte die Aufhebung der Beförderungsrichtlinien zum

01.01.2027 keine Auswirkungen auf den Haushalt 2026. Im anderen Falle müssten die

entsprechenden Haushaltsmittel für 2026 (15.000€ Besoldung, 250.000€ Zuführung

Pensionsrückstellungen) zusätzlich bereitgestellt werden.

Beschlussvorschlag:
 
Der Rat beschließt, die Beförderungsrichtlinien zum 01.01.2027 ersatzlos aufzuheben.
 
 
Siegburg, 13.04.2026
 
 
Anlagen:
1. Stellungnahme Personalrat vom 09.04.2026
2. Beförderungsgrundsätze
 
 




